
Information für die Stationäre Hospize

Betreff: Auswirkungen des neuen Heimgesetzes auf die stationären Hospize

1. Die Hospize werden in dem ab 1.1.2002 geltenden Heimgesetz in § 1 Abs. 3 ausdrücklich einbezogen. Damit unterstehen die Hospize künftig eindeutig der Heimaufsicht und es gelten die entsprechenden Verordnungen auch für die Hospize (Bau, Personal, Qualität). 

2. Die bringt auch die Notwendigkeit mit sich, Gästeverträge gesetzeskonform zu formulieren. 

3. Die Mitbestimmungsregelungen gelten nun auch für die Hospize. Gemäß den §§ 1Abs.3, 10 sollen wegen der Besonderheiten der Hospize Heimfürsprecher „von der zuständigen Behörde“ (Heimaufsicht) „im Benehmen mit der Heimleitung bestellt werden. § 10 Abs. 5 enthält eine Verordnungsermächtigung für den Gesetzgeber, das genaue Verfahren der Fürsprecherbestellung zu regeln. Der Heimfürsprecher kann u. U. eine wichtige Funktion übernehmen und verfügt ggf. über weitgehende Einsichtsrechte. 

4. Das Verbot der Vorteilsnahme für Einrichtungen und Mitarbeiter in § 14 gilt nun auch eindeutig für Hospize. 

5. Das Heimgesetz stellt auf Kundenfreundlichkeit ab, und zwingt auf diesem Wege den Einrichtungsträger, den Gast gleich zu Beginn darauf aufmerksam zu machen, dass und wo er sich beschweren kann und dass er das Heimentgelt bei berechtigten Beanstandungen auch noch rückwirkend mindern kann. (§ 5 Abs. 10 u. 11)

6. Die Dokumentationspflichten des Heimträgers werden erweitert: neben dem Nachweis der ordnungsgemäßen Pflege müssen in Zukunft auch die Qualitätssicherungsmaßnahmen und deren Ergebnisse dokumentiert werden. 

7. Die Einsichts-, Auskunfts- und Betretungsrechte der Heimaufsicht werden erheblich erweitert. (§§ 15ff)

8. Es sollen mindestens jährliche Kontrollen der Heimaufsicht stattfinden. Bei Begutachtung durch den MDK können aber Sonderabsprachen getroffen werden. Unangemeldete Kontrollen werden möglich. 

9. Die Pflegekassen, die Heimaufsicht, der Med. Dienst der Krankenkassen und Träger der Sozialhilfe werden verpflichtet bei der Überwachung zum Schutz der Interessen und Rechte der Bewohnerinnen eng zusammenzuarbeiten und eine Arbeitsgemeinschaft zu gründen. Es wird ihnen ein weitgehender Datenaustausch gestattet. 

In diesem Zusammenhang muss auch darauf hingewiesen werden, dass die Regelungen des Pflegequalitätssicherungsgesetzes auch für die Hospize gelten. 
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